
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), geändert 
durch Gesetz vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), hat der Rat der Stadt Zülpich 
mit Beschluss vom 19.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 
Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistende Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit  
 

Gesamtbetrag der Erträge auf 50.770.620,00 € 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  50.659.470,00 € 

  

im Finanzplan mit 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender   
Verwaltungstätigkeit auf 47.316.710,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender   
Verwaltungstätigkeit auf 46.671.200,00 € 
  

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 8.197.000,00 € 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 6.911.450,00 € 
 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 1.532.475,00 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 2.993.000,00 € 

 
festgesetzt. 



 
 
§ 2 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
Die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesene Kreditaufnahme von 319.475,00 € 
resultiert aus dem investiven Einsatz von Fördermitteln aus dem Programm "Gute 
Schule 2020". 
 
 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf  
 9.147.000,00 € 
festgesetzt.  
 
 

§ 4 
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen. 
 
 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf  
 21.000.000,00 €  
festgesetzt. 
 
 

§ 6 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie 
folgt festgesetzt: 
 

1. Grundsteuer  
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 469 v.H. 
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  690 v.H. 
 

2. Gewerbesteuer auf 475 v.H. 
 

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische  
Bedeutung, da die Hebesätze in der "Satzung über die Festsetzung der Realsteuer- 
hebesätze der Stadt Zülpich" (Hebesatzsatzung) bereits festgelegt wurden. 
 
 

§ 7 
entfällt 
 

   
§ 8 
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, dürfen 
diese Stellen, soweit sie frei werden, nicht mehr besetzt werden. 
Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, sind 
diese Stellen, soweit sie frei werden, in Stellen niedrigerer Besoldungs- bzw. 
Vergütungsgruppen umzuwandeln. 
 
 

§ 9 
Zur Ermöglichung der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung gem. § 21 GemHVO NW 
gelten die in den Anlagen zum Haushaltsplan der Stadt Zülpich getroffenen 
Bestimmungen. 



 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2019 
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW dem 
Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in Euskirchen mit Schreiben vom 
20.02.2019 angezeigt worden. 
Gegen die Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Zülpich bestehen 
von Seiten der Kommunalaufsicht des Kreises Euskirchen gemäß Verfügung vom 
26.03.2019 keine Bedenken. 
 
Der Haushaltsplan liegt ab dem 15.04.2019 bis zum Ende der Auslegung des 
Jahresabschlusses 2019 im Rathaus der Stadt Zülpich, Markt 21, 53909 Zülpich, 
Zimmer 123, während folgender Dienstzeiten öffentlich aus: 
 
montags bis freitags         8.30 Uhr  bis  12.30 Uhr 
montags bis mittwochs  14.00 Uhr  bis  16.00 Uhr  
donnerstags   14.00 Uhr  bis  17.30 Uhr. 
 
 
Weiterhin sind die Haushaltsdaten auf der Homepage der Stadt Zülpich unter 
 www.zuelpich.de (Rathaus & Politik / Haushalt / Finanzdaten) verfügbar. 
  
 

Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim 
Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
 
Zülpich, 29.03.2019 
 
 

 
 
 
 
Ulf Hürtgen 
Bürgermeister 
 


